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Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Tourismus und Arbeit 
Frau Nora-Lynn Fricke 
Stabstelle Tourismus  
Johannes-Stelling-Straße 14  
19053 Schwerin 

Loddin, 03.12.2025 

Stellungnahme zum Entwurf des Kurortegesetzes Mecklenburg-Vorpommern 

Sehr geehrte Frau Fricke, 

der Tourismusverband Insel Usedom begrüßt die Überarbeitung des Kurortegesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich. Wir sehen jedoch bei einzelnen 
Regelungen Anpassungsbedarf, um eine ausgewogene und langfristig tragfähige 
Entwicklung der Tourismus- und Erholungsstrukturen im Land sicherzustellen. 

1. Erhalt des Seebad-Status (§3, 9.) 

Es ist von großer Bedeutung, dass die Prädikatisierung Seebad beibehalten wird und 
nicht als Ostseebad unbenannt wird. Dieser Status spiegelt die gewachsenen 
touristischen Strukturen, die hohe Qualität der Angebote und die regionale 
Bedeutung wider.  
Darüber hinaus bietet die Begrifflichkeit „Seebad“ auch Gemeinden am 
Achterwasser,  Stettiner Haff und ähnlichen die Möglichkeit, das Seebad-Status 
zu erlangen. Die Regionen und Gemeinden verfügen über erhebliche natürliche und 
infrastrukturelle Potenziale, die genutzt werden müssen. Eine restriktive Änderung 
und Ausschließlichkeit auf den Begriff eines Ostseebades mit direkter Lage zur 
Ostsee, würde eine sinnvolle und zukunftsorientierte Tourismusentwicklung in 
Gemeinden an anderen Küstengewässern unnötig begrenzen. 

2. Mindestens ein staatlich anerkannter Kur- oder Erholungsort je 
Tourismusregion (§4a (4)) 
 
Für eine klare Strukturierung der touristischen Entwicklung sollte das Gesetz 
sicherstellen, dass in jeder Tourismusregion mindestens ein Seebad oder ein 
staatlich anerkannter Erholungsort verankert ist. 
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Dies gewährleistet: 

 eine stabile touristische Grundversorgung in den Tourismusregionen, 
 die Möglichkeit, Qualitätsstandards regional zu verankern, 
 eine klare Orientierung für Gäste sowie 

Höher- und Hochprädikatisierte Gemeinden dienen hierbei als Leuchtturm für die 
touristische Region und sollten daher eine Grundvoraussetzung für die Anerkennung 
zur Tourismusregion darstellen. 

3. Erweiterung des Beirats für Heilbäder, Kur- und Erholungsorte (§9 (2)) 

Für eine praxisnahe und regional ausgeglichene Beratung wird angeregt, den Beirat 
um mindestens einen Vertreter einer Tourismusregion zu erweitern. Die 
Gesetzesnovellierung macht deutlich, dass der Zusammenschluss zu 
Tourismusregionen landesweit gewünscht ist. Daher würde die Entsendung eines 
Vertreters aus einer bereits bestehenden Tourismusregion im Land, die 
Fortentwicklung stärken. Erfahrungen aus der Gründung und Zusammenarbeit in der 
Tourismusregion können praxisnah, transparent und im engen Austausch 
weitergegeben werden. 
Weiterhin ist zu bedenken, dass bei der Besetzung des Beirates für Heilbäder, Kur- 
und Erholungsorte den neuen Marketing-Strukturen im Land Rechnung zu tragen ist 
und die Entsendung eines Vertreters aus dem touristischen Landesmarketing 
entsprechend angepasst werden sollte. 

Gern stehen wir für weitere Rückfragen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nadine Riethdorf 
Vorsitzende 

 
 


